
Verordnung über die Prüfung
zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister/

Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Chemie

Vom 15. September 2004
geändert durch die dritte Verordnung zur Änderung der Fortbildungsordnungen 

vom 23. Juli 2010 (BGBl. 2010 Teil I Nr. 39 S. 1010)

Auf Grund des § 46 Abs. 2 des Berufsbil-
dungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I 
S. 1112), der zuletzt durch Artikel 184 Nr. 1 der 
Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I 
S. 2304) geändert worden ist, verordnet das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
nach Anhören des Ständigen Ausschusses 
des Bundesinstituts für Berufsbildung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit:

§ 1
Ziel der Prüfung und

Bezeichnung des Abschlusses

(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkei-
ten und Erfahrungen, die durch die berufliche 
Fortbildung zum Geprüften Industriemeis-
ter/zur Geprüften Industriemeisterin – Fach-
richtung Chemie erworben worden sind, kann 
die zuständige Stelle Prüfungen nach den §§ 2 
bis 9 durchführen.

(2) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Quali-
fikation zum Geprüften Industriemeister/zur 
Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung 
Chemie und damit die Befähigung:

1. in Betrieben unterschiedlicher Größe und 
Branchenzugehörigkeit sowie in verschie-
denen Bereichen und Tätigkeitsfeldern ei-
nes Betriebes Sach-, Organisations- und 
Führungsaufgaben wahrzunehmen;

2. sich auf verändernde Methoden und Sys-
teme in der Produktion, auf sich verän-
dernde Strukturen der Arbeitsorganisation 
und auf neue Methoden der Organisati-
onsentwicklung, der Personalführung und -
entwicklung flexibel einzustellen sowie den 
technischorganisatorischen Wandel im Be-
trieb mitzugestalten.

(3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die 
Qualifikation vorhanden ist, folgende im Zu-
sammenhang stehende Aufgaben eines Ge-
prüften Industriemeisters/einer Geprüften In-
dustriemeisterin – Fachrichtung Chemie wahr-
nehmen zu können:

1. den Produktionsablauf überwachen; über 
den Einsatz der Betriebs- und Produkti-
onsmittel entscheiden und deren Erhaltung 
und Betriebsbereitschaft gewährleisten; für 
die Einhaltung der Qualitäts- und Quanti-
tätsvorgaben sorgen; Maßnahmen zur 
Vermeidung und Behebung von Betriebs-
störungen einleiten und die notwendige 
Energieversorgung im Betrieb sichern; die 
Arbeitsplätze nach ergonomischen Ge-
sichtspunkten gestalten und bei der Ein-
richtung von Arbeitsstätten unter Beach-
tung entsprechender Vorschriften mitwir-
ken; technologische Weiterentwicklungen 
im Unternehmen umsetzen, das An- und
Abfahren von Anlagen organisieren und 
überwachen; den Werterhalt von Materia-
lien und Produkten bei Transport und La-
gerung sicherstellen sowie Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe disponieren; bei der Ent-
wicklung von Vorschlägen für neue techni-
sche Konzepte mitarbeiten und den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess mitges-
talten;

2. die Arbeitsabläufe einschließlich des Ein-
satzes von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 
planen und sich an der Planung und Um-
setzung neuer Produktionsprozesse betei-
ligen; Kostenpläne aufstellen sowie die 
Kostenentwicklung und den wirtschaftli-
chen Ablauf steuern; bei der Auswahl und 
Beschaffung von Apparaten, Anlagen und 
Einrichtungen mitwirken; Qualitäts- und 
Quantitätsvorgaben planen und für die 
Einhaltung der Termine sorgen; die In-
standhaltung in Abstimmung mit den zu-
ständigen Mitarbeitern sowie den beteilig-
ten betrieblichen Bereichen koordinieren 
und überwachen; die Einhaltung der Ar-
beitssicherheits-, Umwelt- und Gesund-
heitsvorschriften gewährleisten;

3. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Sinne der Unternehmensziele führen und 
ihnen Aufgaben unter Berücksichtigung 
betrieblicher Vorgaben, nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten und unter 
Abwägung ihrer individuellen Eignung, 
Kompetenz und Interessen zuordnen; sie 
zu selbständigem, verantwortlichem Han-
deln anleiten, motivieren und an Entschei-
dungsprozessen beteiligen; bei der Pla-



nung des Personalbedarfs und bei Stel-
lenbesetzungen mitwirken; Arbeitsgruppen 
betreuen und moderieren; die zielorientier-
te Kooperation und Kommunikation zwi-
schen und mit den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen, mit den Führungskräften so-
wie mit dem Betriebsrat fördern; die Beur-
teilung Einzelner und einer Gruppe durch-
führen und entsprechende Personalent-
wicklungsmaßnahmen veranlassen; die 
Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen fördern; neue Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in ihre Arbeitsberei-
che einführen; die Ausbildung der zugeteil-
ten Auszubildenden verantworten; die 
Qualitätsmanagementziele kontinuierlich 
umsetzen sowie Qualitätsbewusstsein und 
Kundenorientierung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen fördern.

(4) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum 
anerkannten Abschluss Geprüfter Industrie-
meister/ Geprüfte Industriemeisterin – Fach-
richtung Chemie.

§ 2
Umfang der Industriemeisterqualifikation 

und Gliederung der Prüfung

(1) Die Qualifikation zum Geprüften Industrie-
meister/zur Geprüften Industriemeisterin –
Fachrichtung Chemie umfasst:

1. Berufs- und arbeitspädagogische Qualifi-
kationen,

2. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifi-
kationen,

3. Handlungsspezifische Qualifikationen.

(2) Der Erwerb der berufs- und arbeitspädago-
gischen Qualifikation gemäß der Ausbilder-
Eignungsverordnung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz oder aufgrund einer anderen 
öffentlichrechtlichen Regelung, wenn die 
nachgewiesenen Kenntnisse den Anforderun-
gen nach § 3 Abs. 1 der Ausbilder-
Eignungsverordnung gleichwertig sind, ist 
nachzuweisen. Der Nachweis ist vor Beginn 
der letzten Prüfungsleistung vorzulegen.

(3) Die Prüfung zum Geprüften Industriemeis-
ter/zur Geprüften Industriemeisterin – Fach-
richtung Chemie gliedert sich in die Prüfungs-
teile:

1. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifi-
kationen,

2. Handlungsspezifische Qualifikationen.

(4) Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 1 ist 
schriftlich in Form von anwendungsbezogenen
Aufgabenstellungen gemäß § 4 zu prüfen. Im 

Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 2 ist in Form
von zwei handlungsspezifischen, integrierten 
Situationsaufgaben I und II sowie einer an-
wendungsbezogenen schriftlichen Ausarbei-
tung gemäß § 5 zu prüfen. Die Situationsauf-
gabe I wird schriftlich geprüft; die Situations-
aufgabe II besteht aus einer schriftlichen Auf-
gabenstellung und einem Fachgespräch.

§ 3
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Prüfung im Prüfungsteil „Fachrich-
tungsübergreifende Basisqualifikationen“ ist 
zuzulassen, wer Folgendes nachweist:

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-
fung in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf, der den Chemieberufen zugeordnet 
werden kann oder

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-
fung in einem sonstigen anerkannten Aus-
bildungsberuf und danach eine mindestens 
einjährige Berufspraxis oder

3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis.

(2) Zur Prüfung im Prüfungsteil „Handlungs-
spezifische Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer
Folgendes nachweist:

1. das Ablegen des Prüfungsteils „Fachrich-
tungsübergreifende Basisqualifikationen“, 
das nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, 
und

2. in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten 
Fällen zu den dort genannten Praxiszeiten 
mindestens ein weiteres Jahr Berufspraxis.

(3) Die Berufspraxis gemäß den Absätzen 1 
und 2 soll wesentliche Bezüge zu den Aufga-
ben eines Geprüften Industriemeisters/einer 
Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung 
Chemie gemäß § 1 Abs. 3 haben.

(4) Abweichend von den in Absätzen 1 und 2 
Nr. 2 genannten Voraussetzungen kann zur
Prüfung auch zugelassen werden, wer durch 
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Wei-
se glaubhaft macht, berufspraktische Qualifika-
tionen erworben zu haben, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigen.

§ 4
Fachrichtungsübergreifende

 Basisqualifikationen

(1) Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifen-
de Basisqualifikationen“ ist in folgenden Prü-
fungsbereichen zu prüfen:

1. Rechtsbewusstes Handeln,



2. Betriebswirtschaftliches Handeln,
3. Anwenden von Methoden der Information, 

Kommunikation und Planung,
4. Zusammenarbeit im Betrieb.

(2) Im Prüfungsbereich „Rechtsbewusstes 
Handeln“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, einschlägige Rechtsvorschriften berück-
sichtigen zu können. Dazu gehört, die Arbeits-
bedingungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen unter arbeitsrechtlichen Aspekten zu ges-
talten sowie die Arbeitssicherheit, den Ge-
sundheitsschutz und den Umweltschutz nach 
rechtlichen Grundlagen zu gewährleisten und 
die Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Institutionen sicherzustellen. In diesem Rah-
men können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden:

1. Berücksichtigen arbeitsrechtlicher Vor-
schriften und Bestimmungen bei der Ges-
taltung individueller Arbeitsverhältnisse 
und bei Fehlverhalten von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen, insbesondere unter Be-
rücksichtigung des Arbeitsvertragsrechts, 
des Tarifvertragsrechts und betrieblicher 
Vereinbarungen;

2. Berücksichtigen der Vorschriften des Be-
triebsverfassungsgesetzes, insbesondere 
der Beteiligungsrechte betriebsverfas-
sungsrechtlicher Organe;

3. Berücksichtigen rechtlicher Bestimmungen 
hinsichtlich der Sozialversicherung, der 
Entgeltfindung sowie der Arbeitsförderung;

4. Berücksichtigen arbeitsschutz- und ar-
beitssicherheitsrechtlicher Vorschriften und 
Bestimmungen in Abstimmung mit betrieb-
lichen und außerbetrieblichen Institutionen;

5. Berücksichtigen der Vorschriften des Um-
weltrechts, insbesondere hinsichtlich des 
Gewässer- und Bodenschutzes, der Ab-
fallbeseitigung, der Luftreinhaltung und 
Lärmbekämpfung, des Strahlenschutzes 
und des Schutzes vor gefährlichen Stoffen;

6. Berücksichtigen einschlägiger wirtschafts-
rechtlicher Vorschriften und Bestimmun-
gen, insbesondere hinsichtlich der Pro-
duktverantwortung, der Produkthaftung 
sowie des Datenschutzes.

(3) Im Prüfungsbereich „Betriebswirtschaftli-
ches Handeln“ soll die Fähigkeit nachgewiesen
werden, betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte 
im Rahmen praxisbezogener Handlungen be-
rücksichtigen und volkswirtschaftliche Zusam-
menhänge aufzeigen sowie Unternehmens-
formen darstellen zu können. Weiterhin soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, betriebliche
Abläufe nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
planen, beurteilen und beeinflussen zu kön-
nen. In diesem Rahmen können folgende Qua-
lifikationsinhalte geprüft werden:

1. Berücksichtigen der ökonomischen Hand-
lungsprinzipien von Unternehmen unter
Einbeziehung volkswirtschaftlicher Zu-
sammenhänge und sozialer Wirkungen;

2. Berücksichtigen der Grundsätze betriebli-
cher Aufbau- und Ablauforganisation;

3. Anwenden von Methoden der Organisati-
onsentwicklung;

4. Berücksichtigen von Methoden der Ent-
geltfindung und der kontinuierlichen be-
trieblichen Verbesserung;

5. Unterscheiden von Kostenarten-, Kosten-
stellen- und Kostenträgerrechnung sowie 
Durchführen von Kalkulationsverfahren.

(4) Im Prüfungsbereich „Anwenden von Me-
thoden der Information, Kommunikation und
Planung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, Projekte und Prozesse analysieren und
transparent machen zu können. Dazu gehört, 
Daten aufbereiten, technische Unterlagen le-
sen sowie entsprechende Planungstechniken 
unterscheiden zu können. Es soll ferner die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, angemesse-
ne Präsentationstechniken anwenden zu kön-
nen. In diesem Rahmen können folgende Qua-
lifikationsinhalte geprüft werden:

1. Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von 
Prozess- und Produktionsdaten mit EDV-
Systemen und Bewerten visualisierter Da-
ten;

2. Unterscheiden von Planungstechniken;
3. Anwenden von Präsentationstechniken;
4. Lesen von technischen Unterlagen und 

Erstellen von Statistiken, Tabellen und 
Diagrammen;

5. Kennen von Projektmanagementmetho-
den;

6. Einsetzen von Informations- und Kommu-
nikationsformen und Sicherstellen des In-
formationsflusses in der Prozesskette.

(5) Im Prüfungsbereich „Zusammenarbeit im 
Betrieb“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, Zusammenhänge des Sozialverhaltens 
erkennen, ihre Auswirkungen auf die Zusam-
menarbeit beurteilen und durch angemessene 
Maßnahmen auf eine zielorientierte, effiziente
und vertrauensvolle Zusammenarbeit hinwir-
ken zu können. Dazu gehören, die Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen fördern sowie betriebliche Probleme und 
soziale Konflikte lösen zu können. Es soll fer-
ner die Fähigkeit nachgewiesen werden, Füh-
rungsgrundsätze berücksichtigen und ange-
messene Führungstechniken anwenden zu 
können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Beurteilen und Fördern der beruflichen 

Entwicklung des Einzelnen unter Beach-



tung des bisherigen Berufsweges und un-
ter Berücksichtigung persönlicher und so-
zialer Gegebenheiten;

2. Beurteilen und Berücksichtigen des Ein-
flusses der Arbeitsorganisation und des 
Arbeitsplatzes auf das Sozialverhalten des 
Einzelnen und das Betriebsklima sowie 
Ergreifen von Maßnahmen zur Verbesse-
rung;

3. Beurteilen von Einflüssen der Gruppen-
struktur auf das Gruppenverhalten und die 
Zusammenarbeit sowie Entwickeln und 
Umsetzen von Alternativen;

4. Auseinandersetzen mit eigenem und frem-
dem Führungsverhalten, Umsetzen von 
Führungsgrundsätzen;

5. Anwenden von Führungsmethoden und -
techniken einschließlich Vereinbarungen 
entsprechender Handlungsspielräume, um 
Leistungsbereitschaft und Zusammenar-
beit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu 
fördern;

6. Fördern der Kommunikation und Koopera-
tion durch Anwenden von Methoden zur 
Lösung betrieblicher Probleme und sozia-
ler Konflikte.

(6) Die Bearbeitungsdauer für die schriftlichen 
Aufgaben in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 ge-
nannten Prüfungsbereichen soll insgesamt 
höchstens sieben Stunden betragen, für jeden
Prüfungsbereich mindestens 90 Minuten.

(7) Wurde in nicht mehr als einer schriftlichen 
Prüfungsleistung in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 4
genannten Prüfungsbereichen eine mangelhaf-
te Leistung erbracht, ist in diesem Prüfungsbe-
reich eine mündliche Ergänzungsprüfung an-
zubieten. Bei einer oder mehreren ungenü-
genden schriftlichen Prüfungsleistungen ist 
eine Ergänzungsprüfung nicht anzubieten. Die
Ergänzungsprüfung soll anwendungsbezogen 
durchgeführt werden und nicht länger als 20 
Minuten dauern. Die Bewertung der schriftli-
chen Prüfungsleistung und die der mündlichen
Ergänzungsprüfung werden zu einer Bewer-
tung der Prüfungsleistung zusammengefasst.
Dabei wird die Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsleistung doppelt gewichtet.

§ 5
Handlungsspezifische Qualifikationen

(1) Der Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ umfasst die Handlungsberei-
che:

1. Chemische Produktion;
2. Organisation, Führung und Kommunikati-
on;
3. Spezialisierungsgebiete.

(2) Der Handlungsbereich „Chemische Produk-
tion“ gliedert sich in folgende Qualifikations-
schwerpunkte:

1. Verfahrens- und Anlagentechnik;
2. Chemische Prozesse und Verfahren;
3. Prozessleittechnik.

(3) Der Handlungsbereich „Organisation, Füh-
rung und Kommunikation“ gliedert sich in fol-
gende Qualifikationsschwerpunkte:

1. Personalführung und -entwicklung;
2. Betriebliches Kostenwesen;
3. Verantwortliches Handeln im Betrieb

(Responsible Care);
4. Qualitätsmanagement;
5. Information und Kommunikation.

(4) Der Handlungsbereich „Spezialisierungs-
gebiete“ gliedert sich in folgende Wahlqualifi-
kationsschwerpunkte:

1. Syntheseplanung;
2. Automatisierungs- und Prozessleittechnik;
3. Technologie;
4. Betriebscontrolling.

(5) Im Handlungsbereich „Chemische Produk-
tion“ wird unter Berücksichtigung der fachrich-
tungsübergreifenden Basisqualifikationen die 
Situationsaufgabe gemäß Absatz 6 und im
Handlungsbereich „Organisation, Führung und 
Kommunikation“ unter Berücksichtigung der
fachrichtungsübergreifenden Basisqualifikatio-
nen die Situationsaufgabe II gemäß Absatz 7
gestellt. Die Situationsaufgabe I und die Situa-
tionsaufgabe II sind so zu gestalten, dass die
Qualifikationsschwerpunkte der Handlungsbe-
reiche gemäß Absatz 1 Nr. 1 und 2 mindestens
einmal thematisiert werden. Im Handlungsbe-
reich „Spezialisierungsgebiete“ ist eine schrift-
liche Ausarbeitung gemäß Absatz 8 anzuferti-
gen. Die Prüfungsdauer für die Bearbeitung 
der schriftlichen Situationsaufgabe I beträgt 
mindestens vier Stunden. Die Prüfungsdauer 
für die Bearbeitung der schriftlichen Aufgaben-
stellung in der Situationsaufgabe II beträgt 
mindestens zwei Stunden und für das Fachge-
spräch mindestens 30 Minuten, höchstens 45 
Minuten; für das Fachgespräch sind 45 Minu-
ten Vorbereitungszeit einzuräumen. Die Prü-
fungsdauer für die Situationsaufgaben I und II 
darf insgesamt nicht mehr als acht Stunden 
betragen. Die Prüfungsdauer für die schriftliche 
Ausarbeitung im Handlungsbereich „Speziali-
sierungsgebiete“ beträgt mindestens 75 und 
höchstens 90 Minuten.

(6) Kern der Situationsaufgabe I ist mit etwa 
zwei Dritteln der Handlungsbereich „Chemi-
sche Produktion“, wobei der Qualifikations-



schwerpunkt „Verfahrens- und Anlagentechnik“
den Kernpunkt bilden soll. Qualifikations-
schwerpunkte des Handlungsbereiches „Orga-
nisation, Führung und Kommunikation“ sind mit 
bis zu einem Drittel integrativ einzubeziehen. 
Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe I 
folgende Qualifikationsinhalte aus dem Hand-
lungsbereich „Chemische Produktion“ mit den 
Schwerpunkten gemäß den folgenden Num-
mern 1 bis 3 umfassen:

1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Verfahrens-
und Anlagentechnik“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, verfahrenstechni-
sche Prozesse bei der Herstellung von 
Produkten unter Berücksichtigung von Ar-
beitssicherheit, Umweltschutz, Anlagensi-
cherheit sowie Qualitätssicherung planen, 
organisieren und überwachen zu können. 
Dazu gehört, unter Berücksichtigung na-
turwissenschaftlich-technischer und ma-
thematischer Gesetzmäßigkeiten Zusam-
menhänge und Optimierungsmöglichkeiten 
des verfahrenstechnischen Prozesses zu 
erkennen und zweckentsprechende Maß-
nahmen einzuleiten. Weiterhin soll die Fä-
higkeit nachgewiesen werden, beim Ein-
satz neuer Maschinen und Anlagenteile 
sowie bei Veränderung von Stoffen und
Stoffparametern die Auswirkungen auf den 
Verfahrensprozess erkennen und berück-
sichtigen zu können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte ge-
prüft werden:

 a) Erstellen von Mengenströmen und 
Energiebilanzen,

b) Beurteilen von Aufbau, Funktionsprinzip
und Einsatzmöglichkeiten von Appara-
ten, Maschinen und technischen Hilfs-
einrichtungen sowie deren sachgerech-
ter Verwendung,

c) Auswählen der Maschinen und Anlage-
bauteile unter Berücksichtigung von 
Wechselwirkungen zwischen Roh-, Hilfs-
, Betriebs- und Werkstoffen,

d) Mitwirken bei der Auswahl von Maschi-
nen, Apparaten, technischen Hilfsein-
richtungen, Energien und Stoffen unter 
Beachtung von technischen und wirt-
schaftlichen Gegebenheiten,

e) Organisieren und Veranlassen von Maß-
nahmen zur Behebung von Störungen,

f) Veranlassen der vorbeugenden Instand-
haltung sowie Organisieren, Überwa-
chen und Koordinieren von Maßnahmen 
der Instandhaltung,

g) Koordinieren und Optimieren des Anfah-
rens, Betreibens und Abfahrens von An-
lagen.

2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Chemische 
Prozesse und Verfahren“ soll die Fähigkeit
nachgewiesen werden, unter Berücksichti-
gung von naturwissenschaftlich-
technischen und mathematischen Ge-
setzmäßigkeiten, Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz, Anlagensicherheit und 
Qualitätssicherung chemische Reaktionen 
führen sowie produktionstechnische Zu-
sammenhänge und Optimierungsmöglich-
keiten der Prozesse erkennen und zweck-
entsprechende Maßnahmen einleiten zu 
können. Dazu gehört, die Auswirkungen
bei Änderungen der Prozessparameter 
beurteilen zu können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte ge-
prüft werden:

a) Auswählen produktionstechnischer Ein-
richtungen und Verfahren unter Beach-
tung verschiedener Reaktionstypen,

b) Bewerten und Beurteilen von Stoffen 
und Stoffgemischen hinsichtlich ihrer Ei-
genschaften und ihres Gefährdungspo-
tenzials,

c) Erfassen und Berechnen von Stoff- und 
Energiebilanzen,

d) Einleiten von Maßnahmen zur rationel-
len Nutzung von Energie und Ressour-
cen sowie Führen von Energie- und 
Stoffströmen,

e) Führen von chemischen Reaktionen und 
Auswählen geeigneter Methoden zur 
Prozesskontrolle,

f) Beurteilen der Auswirkungen von Pro-
zessen auf die Umwelt und Sicherstellen 
von Umweltschutzmaßnahmen; Aus-
wählen und Einsetzen geeigneter Ver-
fahren.

3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Prozessleit-
technik“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, unter Berücksichtigung naturwis-
senschaftlich-technischer und mathemati-
scher Gesetzmäßigkeiten mit Hilfe von 
mess-, steuerungs- und regelungstechni-
schen Einrichtungen Prozesse bewerten 
und optimieren zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsin-
halte geprüft werden:

a) Bewerten und Optimieren des Einsatzes 
von Messeinrichtungen,

b) Einsetzen von Steuerungs- und Rege-
lungssystemen zur Prozessoptimierung,

c) Veranlassen und Organisieren von Maß-
nahmen zur Behebung von Störungen,

d) Sicherstellen der Einhaltung von Vor-
schriften des Arbeits- und Umweltschut-
zes,

e) Darstellen von Steuerungs- und Rege-
lungsprozessen



(7) Kern der schriftlichen Aufgabenstellung in 
der Situationsaufgabe II ist mit etwa zwei Drit-
teln der Handlungsbereich „Organisation, Füh-
rung und Kommunikation“, wobei der Qualifika-
tionsschwerpunkt „Personalführung und -
entwicklung“ besondere Berücksichtigung fin-
den soll. Qualifikationsschwerpunkte des 
Handlungsbereiches „Chemische Produktion“ 
sind mit bis zu einem Drittel einzubeziehen. 
Grundlage des Fachgesprächs ist die schrift-
lich gelöste Aufgabenstellung in der Situati-
onsaufgabe II. Dabei soll unter Einsatz von 
Präsentationstechniken die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, Arbeitsaufgaben zu analysie-
ren, zu strukturieren und einer begründeten 
Lösung zuführen zu können. Im Einzelnen 
kann die Situationsaufgabe II
folgende Qualifikationsinhalte aus dem Hand-
lungsbereich „Organisation, Führung und 
Kommunikation“ mit den Schwerpunkten ge-
mäß den folgenden Nummern 1 bis 5 umfas-
sen:

1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personal-
führung und -entwicklung“ soll die Fähig-
keit nachgewiesen werden, Personal ein-
setzen, führen, beurteilen und unter Be-
achtung der Qualifikationsanforderungen 
des Betriebes geeignete Maßnahmen zur 
weiteren beruflichen Entwicklung vor-
schlagen zu können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte ge-
prüft werden:

a) Ermitteln des qualitativen und quantitati-
ven Personalbedarfs,

b) Auswählen und Einsetzen von Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen,

c) Führen von Mitarbeitern und Mitarbeiter-
innen,

d) Beurteilen von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen nach vorgegebenen Beurtei-
lungssystemen,

e) Durchführen von Mitarbeitergesprächen 
und Festlegen von Zielvereinbarungen,

f) Anfertigen von Stellenbeschreibungen,
g) Ergreifen von Maßnahmen zur Qualifi-

zierung der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen.

2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebli-
ches Kostenwesen“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, Kostenverantwor-
tung übernehmen zu können. Dazu gehört, 
kostenrelevante Einflussfaktoren hinsicht-
lich der Entstehung von Kosten, der Ent-
wicklung von Kostenstrukturen, der Kalku-
lation von Kosten sowie der Kostenpla-
nung beurteilen zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsin-
halte geprüft werden:

a) Erkennen und Beurteilen von Zusam-
menhängen des betrieblichen Rech-
nungswesens, insbesondere Kostenar-
ten-, Kostenstellen-, Kostenträger- und 
Prozesskostenrechnung,

b) Anwenden von Kalkulationsverfahren,
c) Ermitteln von Zielgrößen, insbesondere 

Betriebsergebnis, Deckungsbeitrag und 
Kennzahlen,

d) Durchführen von Kostenkontrollen,
e) Einleiten von Maßnahmen zur Kosten-

beeinflussung.

3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Verantwort-
liches Handeln im Betrieb (Responsible Care)“
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die 
Vernetzung ökonomischer, ökologischer und
sozialer Faktoren berücksichtigen zu können. 
Dazu gehört, in den Bereichen Arbeits- und
Anlagensicherheit sowie Gesundheits- und 
Umweltschutz im Rahmen gesetzlicher Vor-
schriften und betrieblicher Vorgaben verant-
wortlich handeln zu können. In diesem Rah-
men können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden:

a) Überprüfen und Gewährleisten der Ar-
beits- und Anlagensicherheit sowie des 
Gesundheits- und Umweltschutzes,

b) Erkennen von Schwachstellen im Be-
reich Arbeits- und Anlagensicherheit, 
Gesundheits- und Umweltschutz sowie 
Einleiten vorbeugender Maßnahmen,

c) Fördern des verantwortlichen Han-
delns von Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen im Betrieb,

d) Planen und Durchführen von Unterwei-
sungen zur Arbeits- und Anlagensicher-
heit sowie zum Gesundheits- und Um-
weltschutz,

e) Gewährleisten des Informationsaustau-
sches über sicherheits- und umweltrele-
vante Vorgänge.

4. Im Qualifikationsschwerpunkt „Qualitäts-
management“ soll die Fähigkeit nachgewie-
sen werden, Methoden und Techniken an-
wenden zu können, um qualitätsbewusst 
handeln und das Qualitätsmanagement 
weiterentwickeln zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsin-
halte geprüft werden:

a) Umsetzen von Kundenforderungen in 
Qualitätsziele und Qualitätsvorgaben,

b) Berücksichtigen rechtlicher und betrieb-
licher Vorgaben und Qualitätsnormen 
sowie deren Einhaltung im eigenen Ver-
antwortungsbereich sicherstellen,



c) Beschreiben betrieblicher Prozesse und 
Vorbereiten von Audits und Zertifizie-
rungen,

d) Nutzen von Instrumenten des Quali-
tätsmanagements zur kontinuierlichen 
Qualitätsverbesserung und Prozessop-
timierung.

5. Im Qualifikationsschwerpunkt „Information 
und Kommunikation“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, Methoden und 
Systeme der Information und Kommunika-
tion im Betrieb anwenden zu können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifi-
kationsinhalte geprüft werden:

a) Einsetzen von Planungs- und Steue-
rungssystemen zur Produktions-, Men-
gen-, Kapazitäts- und Terminplanung,

b) Vermitteln von Informationen und An-
weisungen der Betriebsleitung,

c) Durchführen von Unterweisungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen,

d) Kommunizieren mit Kunden,
e) Schaffen und Sicherstellen von Rah-

menbedingungen für eine effiziente 
Kommunikation in der Gruppe.

(8) Im Handlungsbereich „Spezialisierungsge-
biete“ ist in Form einer anwendungsbezogenen
schriftlichen Ausarbeitung, die eine oder meh-
rere Aufgaben umfassen soll, zu prüfen. Dabei
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, diese 
analysieren, strukturieren und einer begründe-
ten Lösung zuführen zu können. Der Prüfungs-
teilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin be-
stimmt einen der nachfolgend genannten 
Wahlqualifikationsschwerpunkte, in dem ge-
prüft werden soll. In der Ausarbeitung sind alle 
Qualifikationsinhalte des ausgewählten 
Schwerpunktes zu berücksichtigen. Im Einzel-
nen kann die Ausarbeitung folgende Qualifika-
tionsinhalte des Handlungsbereiches „Spezia-
lisierungsgebiete“ mit den Schwerpunkten 
gemäß den folgenden Nummern 1 bis 4 um-
fassen:

1. Im Wahlqualifikationsschwerpunkt „Syn-
theseplanung“ soll die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, chemische Reaktionen op-
timieren zu können. In diesem Rahmen 
werden folgende Qualifikationsinhalte ge-
prüft:

a) Planen von Synthesen,
b) Beurteilen der Abläufe von elektroche-

mischen Reaktionen und Mechanismen 
organischer Reaktionen,

c) Beurteilen von Möglichkeiten zur Beein-
flussung von chemischen Reaktionen,

d) Beschreiben der Abläufe bei homogener 
und heterogener Katalyse.

2. Im Wahlqualifikationsschwerpunkt „Auto-
matisierungs- und Prozessleittechnik“ soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, Pro-
zessleitsysteme zur Produktion oder Ver-
arbeitung von Stoffen und Stoffgemischen 
einsetzen und optimieren zu können. In 
diesem Rahmen werden folgende Qualifi-
kationsinhalte überprüft:

a) Mitwirken bei der Auswahl von Steue-
rungs-, Regelungs- und Prozessleitsys-
temen,

b) Sicherstellen der Kommunikation an der 
Schnittstelle zwischen Verfahrenstech-
nik und Prozessleittechnik unter Beach-
tung der 
Hierarchieebenen des Systems,

c) Optimieren von Steuerungs-, Rege-
lungs- und Prozessleitsystemen.

3. Im Wahlqualifikationsschwerpunkt „Tech-
nologie“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, die Entwicklung einer Produkti-
onskette, ausgehend vom Rohstoff bis 
zum Produkt, darstellen zu können. In die-
sem Rahmen werden folgende Qualifikati-
onsinhalte geprüft:

a) Umsetzen vom Labor- in den Produkti-
onsmaßstab (Scale up) und Entwickeln 
von 
Lösungsvorschlägen bei Problemen,

b) Bewerten der Substitution von Roh-, 
Hilfs-, Betriebs- und Werkstoffen,

c) Auswählen von geeigneten Verfahrens-
vorschlägen zum Führen von technolo-
gischen Prozessen sowie zur Produkt-
aufarbeitung und -modifikation.

4. Im Wahlqualifikationsschwerpunkt „Be-
triebscontrolling“ soll die Fähigkeit nach-
gewiesen werden, betriebswirtschaftlich 
handeln zu können. In diesem Rahmen 
werden folgende Qualifikationsinhalte ge-
prüft:

a) Darstellen betriebswirtschaftlicher Ab-
läufe 
anhand von Geschäftsprozessen und
Wertschöpfungsketten sowie Entwickeln 
von Optimierungsvorschlägen,

b) Nutzen betriebswirtschaftlicher Kenn-
zahlen als Informations- und Steue-
rungsinstrument, insbesondere unter 
Beachtung von produktionswirtschaftli-
chen, personalwirtschaftlichen und logis-
tischen Aspekten,

c) Ergreifen von Maßnahmen zur Kosten-
und Leistungsbeeinflussung.



(9) Ist in der schriftlichen Situationsaufgabe I 
gemäß Absatz 6 oder in der schriftlichen Aus-
arbeitung gemäß Absatz 8 eine mangelhafte 
Prüfungsleistung erbracht worden, ist eine 
mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten. Bei 
einer oder mehrerer ungenügender schriftlicher
Prüfungsleistungen ist eine Ergänzungsprü-
fung nicht anzubieten. Die Ergänzungsprüfung
soll handlungsspezifisch und integriert durch-
geführt werden und nicht länger als 20 Minuten
dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prü-
fungsleistung und die der mündlichen Ergän-
zungsprüfung werden zu einer Bewertung der 
Prüfungsleistung zusammengefasst. Dabei
wird die Bewertung der schriftlichen Prüfungs-
leistung doppelt gewichtet.

§ 6
Anrechnung anderer Prüfungsleistungen

Auf Antrag kann die zuständige Stelle den 
Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilneh-
merin von der Prüfung im Prüfungsteil „Fach-
richtungsübergreifende Basisqualifikationen“, 
in einzelnen Prüfungsbereichen dieses Prü-
fungsteils, von der Situationsaufgabe I im Prü-
fungsteil „Handlungsspezifische Qualifikatio-
nen“ und in dem bestimmten Wahlqualifikati-
onsschwerpunkt aus dem Handlungsbereich 
„Spezialisierungsgebiete“ freistellen, wenn in 
den letzten fünf Jahren vor Antragstellung eine 
Prüfung vor einer zuständigen Stelle, einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss bestanden wurde, die den 
Anforderungen der entsprechenden Qualifika-
tionsinhalte nach dieser Verordnung entspricht. 
Eine Freistellung von der Prüfung in der Situa-
tionsaufgabe II gemäß § 5 Abs. 7 ist nicht zu-
lässig.

§ 7
Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen 

der Prüfung

(1) Die Prüfungsteile „Fachrichtungsübergrei-
fende Basisqualifikationen“ und „Handlungs-
spezifische Qualifikationen“ sind gesondert 
nach Punkten zu bewerten.

(2) Für den Prüfungsteil „Fachrichtungsüber-
greifende Basisqualifikationen“ ist eine Note
aus dem arithmetischen Mittel der Punktebe-
wertungen der Leistungen in den einzelnen 
Prüfungsbereichen zu bilden.

(3) Bei der Bewertung der Prüfungsleistungen 
in der Situationsaufgabe I und in der schriftli-
chen Aufgabenstellung in der Situationsaufga-
be II sind die Gewichtungen der Handlungsbe-
reiche gemäß § 5 Abs. 6 und 7 zugrunde zu 

legen. In der Situationsaufgabe II ist das Fach-
gespräch gesondert zu bewerten. Die Prü-
fungsleistungen in der schriftlichen Aufgaben-
stellung und im Fachgespräch sind gleichge-
wichtig zu bewerten und zu einer Punktebe-
wertung zusammenzufassen. Die Prüfungsleis-
tung in der schriftlichen Ausarbeitung im Hand-
lungsbereich „Spezialisierungsgebiete“ ist ge-
sondert zu bewerten.

(4) Für den Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ ist eine Note aus den Punkte-
bewertungen der Prüfungsleistungen in den 
Situationsaufgaben I und II sowie in der schrift-
lichen Ausarbeitung zu bilden; dabei sind die 
Punktebewertungen im Verhältnis 45 zu 45 zu
10 zu gewichten.

(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prü-
fungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin
im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende 
Basisqualifikationen“ in allen Prüfungsberei-
chen mindestens ausreichende Leistungen 
und im Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ in den Situationsaufgaben I 
und II sowie in der schriftlichen Ausarbeitung 
jeweils mindestens ausreichende Leistungen 
erbracht hat.

(6) Über das Bestehen der Prüfung ist ein 
Zeugnis gemäß der Anlage 1 und ein Zeugnis
gemäß der Anlage 2 auszustellen. In das 
Zeugnis gemäß der Anlage 2 sind die in den 
Prüfungsteilen „Fachrichtungsübergreifende 
Basisqualifikationen“ und „Handlungsspezifi-
sche Qualifikationen“ erzielten Noten und die 
Punktebewertungen in den einzelnen Prü-
fungsbereichen gemäß § 4 sowie die Punkte-
bewertungen in den Situationsaufgaben I und 
II sowie in der schriftlichen Ausarbeitung einzu-
tragen. Im Fall der Freistellung gemäß § 6 sind 
Ort und Datum sowie Bezeichnung des Prü-
fungsgremiums der anderweitig abgelegten 
Prüfung anzugeben. Der Nachweis über den 
Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen 
Qualifikationen gemäß § 2 Abs. 2 ist im Zeug-
nis einzutragen.

§ 8
Wiederholung der Prüfung

(1) Jeder nicht bestandene Prüfungsteil kann 
zweimal wiederholt werden.

(2) Wer an einer Wiederholungsprüfung teil-
nimmt und sich innerhalb von zwei Jahren, 
gerechnet vom Tage der Beendigung des nicht 
bestandenen Prüfungsteils an, zur Wiederho-
lungsprüfung anmeldet, ist auf Antrag von der 
Prüfung in einzelnen Prüfungsbereichen, den 
einzeln zu prüfenden Situationsaufgaben I und 
II und der schriftlichen Ausarbeitung zu befrei-



en, wenn die darin in einer vorangegangenen 
Prüfung erbrachten Leistungen ausgereicht 
haben.

§ 9
Zusatzqualifikationen

Wer die Prüfung nach dieser Verordnung be-
standen hat, kann beantragen, die Prüfung in 
weiteren Spezialisierungsgebieten nach § 5 
Abs. 4 abzulegen. Über die bestandene Prü-
fung ist eine Bescheinigung auszustellen. § 8 
Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 10
Übergangsvorschriften

Begonnene Prüfungsverfahren können bis zum 
30. September 2007 nach den bisherigen Vor-
schriften zu Ende geführt werden. Auf Antrag 
kann die zuständige Stelle die Wiederholungs-

prüfung auch gemäß dieser Verordnung durch-
führen; § 8 Abs. 2 findet in diesem Fall keine 
Anwendung. Im Übrigen kann bei der Anmel-
dung zur Prüfung bis zum Ablauf des 31. März 
2005 die Anwendung der bisherigen Vorschrif-
ten beantragt werden.

§ 11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-
nung über die Prüfung zum anerkannten Ab-
schluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte 
Industriemeisterin – Fachrichtung Chemie vom 
3. Mai 1979 (BGBI. I S. 513), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 Nr. 3 und Artikel 2 der Verord-
nung vom 15. April 1999 (BGBI. I S. 711), au-
ßer Kraft.

Bonn, den 15. September 2004

Die Bundesministerin
für Bildung und Forschung

E. Bulmahn



Anlage 1
(zu § 7 Abs. 6)

M u s t e r

...................................................................................................................................................................
..................

(Bezeichnung der zuständigen Stelle)

Zeugnis

über die 
Prüfung zum anerkannten Abschluss

Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Chemie

Herr/Frau..................................................................................................................................... ............

geboren am.................................................................. in.......................................................................

hat am ............................................................................... die Prüfung zum anerkannten Abschluss

Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Chemie 

gemäß der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeis-
ter/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Chemie vom 15. September 2004 (BGBl. I S. 2337), 
geändert durch Artikel 13 der Verordnung vom 23. Juli 2010 (BGBl. I S. 1010),

bestanden.

Datum ...................................................................................

Unterschrift(en) .....................................................................
(Siegel der zuständigen Stelle)



Anlage 2
(zu § 7 Abs. 6)

M u s t e r

............................................................................................................................................. ......................

..................
(Bezeichnung der zuständigen Stelle)

Zeugnis

über die 
Prüfung zum anerkannten Abschluss

Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Chemie

Herr/Frau...................................................................................................................................................
..............

geboren am......................................................................... 
in.................................................................................  

hat am ............................................................................... die Prüfung zum anerkannten Abschluss

Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Chemie

gemäß der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeis-
ter/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Chemie vom 15. September 2004 (BGBl. I S. 2337) 
geändert durch Artikel 13 der Verordnung vom 23. Juli 2010 (BGBl. I S. 1976), bestanden:

Note

I. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen ......................

Prüfungsbereiche: Punkte1)

Rechtsbewusstes Handeln .........................

Betriebswirtschaftliches Handeln .........................

Anwenden von Methoden der Information,
Kommunikation und Planung .........................

Zusammenarbeit im Betrieb .........................

(Im Fall des § 6: „Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin wurde gemäß § 6 im Hinblick auf 
die am ........................
in ............................................................ vor ......................................................... abgelegte Prüfung in 
dem Prüfungsteil/Prüfungsbereich..................................................... freigestellt.“)

1) Den Bewertungen liegt folgender Punkteschlüssel zugrun-
de:.................................................................................................... ..



Note2)

II. Handlungsspezifische Qualifikationen .....................

Punkte
1. Situationsaufgabe I im Handlungsbereich

Chemische Produktion ...............................
2. Situationsaufgabe II im Handlungsbereich

Organisation, Führung und Kommunikation ...............................
3. Schriftliche Ausarbeitung im

Handlungsbereich Spezialisierungsgebiete
mit dem Wahlqualifikationsschwerpunkt
.............................................................................. ...............................

(Im Fall des § 6: „Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin wurde gemäß § 6 im Hinblick auf 
die am ............................ 
in ....................................... vor ...................................... abgelegte Prüfung in der Situationsaufgabe I 
im Handlungsbereich  „Chemische Produktion“ im Handlungsbereich „Spezialisierungsgebiete“ freige-
stellt.“)

III. Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen

Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin hat gemäß § 2 Abs. 2 den Nachweis über den Er-
werb der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse durch die Prüfung am
......................................... 
in ............................................................................... vor ............................................ erbracht.

Datum .................................................................................................

Unterschrift ......................................................................................
(Siegel der zuständigen Stelle)

2) Bei der Ermittlung der Note sind die Punktebewertungen für die Situationsaufgaben I und II sowie 
die schriftliche Ausarbeitung im Verhältnis 45 zu 45 zu 10 gewichtet worden.


